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Ich habe Vorkenntnisse in der Sprache, in der 
ich einen Kurs belegen möchte. Muss ich mich 
einstufen lassen? 

Ich habe bereits Kurse am ZFA belegt. 
 

Lesen Sie bitte folgendes Dokument: Ich habe bereits einen Kurs am 

ZFA belegt. 

 

Ich habe bisher keine Kurse am ZFA belegt. 

Bitte nehmen Sie am Einstufungstest teil, wenn Sie auch noch so 

geringe Vorkenntnisse in einer Sprache besitzen. Hierbei ist es egal, 

wo diese erworben wurden:  

a) Ich bin HerkunftssprecherIn. 

Bei einer Herkunftssprache handelt es sich um eine Sprache, 

die vorwiegend ungesteuert erworben wurde. Das heißt, 

wenn die Sprache nicht in einem Sprachkurs, sondern im 

Kontakt mit den SprecherInnen dieser Sprache erlernt 

wurde. Die SprecherInnen sind oft die eigenen Eltern (oder 

ein Elternteil) oder weitere Familienmitglieder, die die 

Sprache als Muttersprache haben. 

Haben Sie die Sprache auf diese Art und Weise gelernt bzw. 

erworben, sind Sie eine HerkunftssprecherIn, auch wenn Sie 

die Sprache nur rudimentär sprechen oder (passiv) 

verstehen, und müssen sich einstufen lassen. 
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b) Ich habe einen Auslandsaufenthalt absolviert. 

Sollten Sie einen Auslandsaufenthalt in einem Land 

verbracht haben, in dem die Sprache gesprochen wird, die 

sie lernen möchten, nehmen Sie bitte am Einstufungstest 

teil.  

Auch wenn Sie schon einen Kurs am ZFA absolviert haben 

und danach im Ausland waren, um die Sprache weiter zu 

lernen, möchten wir Sie bitten, an unserem Einstufungstest 

teilzunehmen. 

 

c) Ich habe einen Kurs an einem anderen Sprachenzentrum belegt. 

 

Wenn Sie innerhalb der letzten zwei Semester einen 

Sprachkurs an einem anderen Sprachenzentrum 

abgeschlossen haben, senden Sie bitte den 

Teilnahmenachweis spätestens zwei Wochen vor dem 

letzten Einstufungstermin an anna.timukova@rub.de.  

 

d) Ich besitze ein Sprachzertifikat. 

 

Haben Sie ein Sprachzertifikat erworben, lesen Sie bitte die 

PDF Ich besitze ein Sprachzertifikat für weitere 

Informationen. 

 

e) Reicht das Abiturzeugnis als Sprachnachweis aus? 

Siehe: Reicht das Abiturzeugnis als Sprachnachweis aus? 
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